
 

 

Anlage 1 

Verpflichtung 
 
 
Vor der Unterzeichnerin / dem Unterzeichner erschien heute zur Verpflichtung gemäß § 19 

und § 21 des Ortsgesetzes über Beiräte und Ortsämter (Beiräteortsgesetz/BeirOG) vom 2. 

Februar 2010 (Brem.GBl. S. 130) zuletzt geändert durch Ortsgesetz vom 5. März 2019 

(Brem.GBl. S. 43), 

 

Herr/Frau (Vorname, Nachname) 

 

im weiteren „Beiratsmitglied" genannt. 

 

Das Beiratsmitglied wurde zur gewissenhaften Tätigkeit und besonders zur 

Verschwiegenheit verpflichtet. Auf die strafrechtlichen Folgen einer Verletzung der 

Verschwiegenheitspflicht gemäß § 203 Abs. 2, § 204 und § 353 b StGB sowie § 23 und 24 

des Bremischen Ausführungsgesetzes zur EU-Datenschutz-Grundverordnung 

(BremDSGVOAG) vom 8. Mai 2018 (Brem.GBl. 2018, 131) wurde hingewiesen. 

 

Das Beiratsmitglied wurde weiter darauf hingewiesen, dass auch nach Beendigung der 

ehrenamtlichen Tätigkeit über dabei bekanntgewordene Angelegenheiten Verschwiegenheit 

zu wahren ist und ohne Genehmigung auch keine gerichtlichen und außergerichtlichen 

Aussagen und Erklärungen abgegeben werden dürfen. 

 

Das Beiratsmitglied hat diese Erklärung, nachdem sie vorgelesen wurde, zum Zeichen der 

Genehmigung unterzeichnet und bestätigt damit gleichzeitig, eine Abschrift erhalten zu 

haben. 

 

 

 

Bremen, den 

 

 

 

……………………………………........   ……………………………………. 
Ortsamtsleiterin/Ortsamtsleiter    Beiratsmitglied 


